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Regeste

Sicherheitshaft | Strafprozess

Erwägungen

E. 1
Angefochten ist ein Entscheid über die Fortdauer von Sicherheitshaft. Dagegen ist die
Beschwerde in Strafsachen das zutreffende Rechtsmittel ( Art. 78 ff. BGG ). Die
Bestimmung von Art. 231 Abs. 2 StPO , die sich dem Wortlaut nach auf Haftentlassungen
durch das erstinstanzliche Gericht nach einem Freispruch bezieht, ist auch auf Situationen
wie die vorliegende anwendbar, in denen der Beschuldigte zwar nicht freigesprochen,
jedoch trotzdem aus der Sicherheitshaft entlassen wird. In diesen Fällen entscheidet
ebenfalls die Verfahrensleitung des Berufungsgerichts auf Antrag der Staatsanwaltschaft
über die Fortsetzung der Sicherheitshaft (Urteil 1B_178/2017 vom 24. Mai 2017 E. 2.1 mit
Hinweis). Der betreffende Entscheid ist kantonal letztinstanzlich ( Art. 80 BGG ). Die
weiteren Sachurteilsvoraussetzungen sind erfüllt. Auf die Beschwerde ist einzutreten.

E. 2
Nach Art. 221 StPO sind Untersuchungs- und Sicherheitshaft unter anderem zulässig, wenn
die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und
ernsthaft zu befürchten ist, dass sie sich durch Flucht dem Strafverfahren oder der zu
erwartenden Sanktion entzieht (Abs. 1 lit. a). An ihrer Stelle sind Ersatzmassnahmen
anzuordnen, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen ( Art. 212 Abs. 2 lit. c und
Art. 237 ff. StPO ). Das Obergericht bejahte gestützt auf die erstinstanzliche Verurteilung
den dringenden Tatverdacht. Zudem ging es von Fluchtgefahr aus. Der Beschwerdeführer
bestreitet das Vorliegen des dringenden Tatverdachts nicht. Er ist jedoch der Auffassung, es
fehle an der Fluchtgefahr. Zumindest könnte dieser seiner Ansicht nach mit
Ersatzmassnahmen begegnet werden.

E. 3.1
Die Annahme von Fluchtgefahr setzt ernsthafte Anhaltspunkte dafür voraus, dass die
beschuldigte Person sich durch Flucht dem Strafverfahren oder der zu erwartenden
Sanktion entziehen könnte. Im Vordergrund steht dabei eine mögliche Flucht ins Ausland,
denkbar ist jedoch auch ein Untertauchen im Inland. Bei der Bewertung, ob Fluchtgefahr
besteht, sind die gesamten konkreten Verhältnisse zu berücksichtigen. Es müssen Gründe
bestehen, die eine Flucht nicht nur als möglich, sondern als wahrscheinlich erscheinen
lassen. Die Schwere der drohenden Strafe ist zwar ein Indiz für Fluchtgefahr, genügt jedoch
für sich allein nicht, um den Haftgrund zu bejahen. Miteinzubeziehen sind die familiären
und sozialen Bindungen, die berufliche und finanzielle Situation und die Kontakte zum
Ausland. Selbst bei einer befürchteten Reise in ein Land, welches die beschuldigte Person



grundsätzlich an die Schweiz ausliefern bzw. stellvertretend verfolgen könnte, ist die
Annahme von Fluchtgefahr nicht ausgeschlossen. Die Wahrscheinlichkeit einer Flucht
nimmt in der Regel mit zunehmender Verfahrens- bzw. Haftdauer ab, da sich auch die
Dauer des allenfalls noch zu verbüssenden strafrechtlichen Freiheitsentzugs mit der bereits
geleisteten prozessualen Haft, die auf die mutmassliche Freiheitsstrafe anzurechnen wäre (
Art. 51 StGB ), kontinuierlich verringert (zum Ganzen: BGE 145 IV 503 E. 2.2 S. 507; 143
IV 160 E. 4.3 S. 166 f.; je mit Hinweisen).

E. 3.2
Das Obergericht führte aus, die erstinstanzliche Verurteilung und der Umstand, dass die
Staatsanwaltschaft dagegen Berufung erhoben habe, begründeten einen erheblichen
Fluchtanreiz. Daran änderten auch die Lebensverhältnisse des Beschwerdeführers nichts. Er
sei schweizerisch-brasilianischer Doppelbürger, in Brasilien geboren und dort bei seinem
Vater und seiner Grossmutter aufgewachsen. Den Kindergarten und die Schule habe er
ebenfalls in Brasilien besucht, bis er in seinem 8. Altersjahr in die Schweiz zu seiner Mutter
und seinem Stiefvater gekommen sei. Mit 13 Jahren sei er in einem Heim untergebracht
worden und später bei verschiedenen Pflegefamilien. Eine Lehre als Maurer habe er
abgebrochen. Danach habe er für eine Telekommunikationsgesellschaft, im
Sicherheitsdienst, als Ladendetektiv und Türsteher gearbeitet. Von April 2013 bis Februar
2014 habe er wieder in Brasilien gelebt und bei B.________ im Verkauf und bei
C.________ als Fahrer gearbeitet. Er sei ledig und Vater eines sechsjährigen Sohns. Sein
Lebensmittelpunkt sei zwar in der Schweiz, doch sei es ihm nicht gelungen, sich hier zu
integrieren. Er habe keine abgeschlossene Berufsausbildung und seine Anstellungen hätten
häufig gewechselt. Vor seiner Verhaftung sei er arbeitslos gewesen. Auch sein soziales
Umfeld sei eher bescheiden, habe er doch anlässlich der Hauptverhandlung angegeben,
abgesehen von seiner Familie wolle er mit niemandem etwas zu tun haben, nur seine
Familie stehe hinter ihm. Seinen Sohn habe er seit 16 Monaten nicht mehr gesehen und
auch vor seiner Verhaftung lediglich einmal pro Monat. Er verfüge zudem über kein
Vermögen, habe aber Schulden von mindestens Fr. 100'000.--. Auch habe er eingeräumt,
die Unterhaltszahlungen für seinen Sohn von Fr. 1'100.-- pro Monat schon seit längerer Zeit
nicht mehr zu leisten.

E. 3.3
Der Beschwerdeführer hält dem entgegen, er habe ein sehr inniges Verhältnis zu seiner
Mutter und seinem Bruder, auch die Beziehung zu seinem Stiefvater sei gut, wenn auch nie
ganz einfach. Seinem Sohn wolle er einen Besuch im Gefängnis nicht zumuten. Daraus
dürfe aber nicht auf eine mangelnde Bindung geschlossen werden. Zuvor sei es zu
regelmässigen Kontakten gekommen. Seine Aussage, dass seine Familie vollumfänglich
hinter ihm stehe, sei von der Vorinstanz dahingehend missverstanden worden, dass er sonst
keine Freunde habe. Indessen verfüge er über einen jahrelangen, konstanten Kreis von
Freunden und Kollegen, auch wenn diese momentan vielleicht etwas auf Distanz gingen.
Seine Arbeit habe er erst unmittelbar vor der Verhaftung verloren. Zuvor habe er über zwei
Jahre ununterbrochen gearbeitet und verfüge über gute Referenzen und Kontakte. Zwar
könne er lediglich ein Arbeitszeugnis aus dem Jahr 2015 vorlegen, doch auch von seinem
letzten Arbeitgeber würde er gute Referenzen erhalten. Dass er seine letzte Stelle
aufgegeben habe, lasse sich mit der nervlichen Anspannung infolge des Tods seiner
Grossmutter und der gleichzeitigen Trennung von seiner Lebenspartnerin erklären. Die
Beziehungen zu Brasilien seien dagegen nicht stark. Er sei seit 2014 nicht mehr dort



gewesen. Die Überlebenschancen seines 1964 geborenen Vaters seien wegen der
Coronavirus-Pandemie gering. Nach seinem Tod werde er über keine nahen Verwandten
mehr in Brasilien verfügen. Auch die wirtschaftliche Lage in Brasilien werde langfristig
extrem schwierig werden, ganz abgesehen davon, dass der Flugverkehr auf unabsehbare
Zeit eingestellt bleiben werde. Zu berücksichtigen sei schliesslich, dass er bereits vor seiner
Verhaftung gewusst habe, dass die Staatsanwaltschaft eine unbedingte Gefängnisstrafe
forderte. Trotzdem sei er nicht geflohen. Mittlerweile drohe ihm lediglich eine Reststrafe
von 13 Monaten. Wenn er nun trotzdem fliehen würde, würde er seine Glaubwürdigkeit im
Berufungsverfahren beschädigen.

E. 3.4
Nach der erstinstanzlichen Verurteilung zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 48
Monaten muss der Beschwerdeführer mit der Möglichkeit rechnen, dass auch die
Berufungsinstanz die Sache gleich oder ähnlich beurteilt. Das stellt fraglos einen
erheblichen Fluchtanreiz dar, da ihm unter Berücksichtigung der erstandenen Haft
immerhin noch eine Reststrafe von 30 Monaten und nicht bloss von 13 Monaten droht. Die
ungewisse Möglichkeit der bedingten Entlassung ist insofern nicht zu berücksichtigen.
Angesichts der Berufung der Staatsanwaltschaft ist zudem nicht ausgeschlossen, dass die
Strafe noch erhöht werden könnte. Im Übrigen hat sich die Aussicht auf eine lange
Freiheitsstrafe nach der Verurteilung konkretisiert, weshalb der Umstand, dass der
Beschwerdeführer vor seiner Verhaftung keinen Fluchtversuch unternahm, nicht ins
Gewicht fällt (vgl. BGE 145 IV 503 E. 2.2 S. 507 mit Hinweis). Der 1986 geborene
Beschwerdeführer ist insofern in der Schweiz verankert, als dass er bereits seit dem 8.
Lebensjahr hier wohnt und auch über Familienangehörige verfügt. Allerdings ist sein
soziales Netz gemäss den vorinstanzlichen Feststellungen schwach. Zwar macht er geltend,
das Obergericht habe ihn in dieser Hinsicht missverstanden, doch er streitet nicht ab, gesagt
zu haben, nur seine Familie stehe hinter ihm und er wolle mit niemandem etwas zu tun
haben. Dass die vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen aktenwidrig wären,
behaupteter nicht. Weiter räumt er selbst ein, dass er und seine Lebenspartnerin sich vor
seiner Verhaftung getrennt haben. Auch zu seinem Sohn hat er keinen engen Kontakt, hat er
diesen doch vor der Verhaftung nur einmal pro Monat und seither gar nicht mehr gesehen.
In wirtschaftlicher Hinsicht sind die von der Vorinstanz dargelegte unstete Erwerbstätigkeit
und der fehlende Berufsabschluss zu berücksichtigen. Obwohl er seinen Unterhaltspflichten
gegenüber seinem Sohn, dessen Wohlergehen ihm wichtig sei, nicht nachkommt, hat der
Beschwerdeführer zudem gemäss seinen eigenen Angaben seine Stelle aufgegeben. Die
hohe Schuldenlast von über Fr. 100'000.-- und die unsicheren beruflichen Aussichten
stellen einen Anreiz dar, sich nicht nur der Strafjustiz, sondern auch den Gläubigern zu
entziehen. Zutreffend scheint, dass es momentan aufgrund der Corona-Pandemie schwierig
ist, nach Brasilien zu gelangen. Allerdings ist auch in Betracht zu ziehen, dass der
Beschwerdeführer zunächst in der Schweiz untertauchen könnte. Selbst wenn für ihn die
Aussichten auf eine Erwerbstätigkeit in Brasilien schlechter sind als in der von der
Pandemie ebenfalls erfassten Schweiz, so ist jedenfalls davon auszugehen, dass er sich in
Brasilien ohne Weiteres zurechtfinden dürfte. Aus seinen diesbezüglichen Ausführungen
geht hervor, dass er dort über Verwandte verfügt, obgleich sein Vater der einzige nahe
Verwandte sei. Letzterer ist 56 Jahre alt und der Beschwerdeführer legt nicht dar, dass er
irgendwelche gesundheitlichen Probleme hat. Unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände
ist deshalb trotz der Einwände des Beschwerdeführers von Fluchtgefahr auszugehen. Nicht
zu beanstanden ist auch, dass das Obergericht Ersatzmassnahmen nicht als ausreichend



erachtete. Die vom Beschwerdeführer vorgeschlagenen Ersatzmassnahmen nach Art. 237
StPO - Ausweis- und Schriftensperre (Abs. 2 lit. b), elektronische Überwachung
("Electronic Monitoring") von Ein- bzw. Ausgrenzungen (Abs. 2 lit. c i.V.m. Abs. 3) -
würden eine Flucht im vorliegenden Fall nicht hinreichend reduzieren, sondern lediglich
bewirken, dass diese Alarm auslösen und damit rasch entdeckt würde (vgl. BGE 145 IV 503
E. 3.3 S. 510 ff. mit Hinweisen). Die Ausweis- und Schriftensperre ist zudem angesichts der
brasilianischen Staatsangehörigkeit des Beschwerdeführers von beschränkter Wirkung, da
die Schweiz ausländischen Behörden nicht verbieten kann, neue Ausweise auszustellen
(Urteil 1B_358/2019 vom 5. August 2019 E. 4 mit Hinweisen). Mithin ist unter den
vorliegenden Umständen nicht davon auszugehen, dass Ersatzmassnahmen, einzeln oder in
Kombination, die Fluchtgefahr bannen könnten. Der angefochtene Entscheid ist auch
insofern zu bestätigen.

E. 4
Die Beschwerde ist aus diesen Gründen abzuweisen. Der Beschwerdeführer ersucht um
unentgeltliche Prozessführung und Rechtsverbeiständung. Da die gesetzlichen
Voraussetzungen erfüllt sind, kann dem Gesuch entsprochen werden ( Art. 64 BGG ).
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